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Thema

Rechnung 2025



Erlauterungen zur Rechnung

Budget Uber alle Steuerarten Ubertroffen => plus CHF 1.401 Mio.

Einkommens- und Vermogenssteuer CHF 449’000 uber Budget und CHF 296’000 uber Vorjahr
Restkosten fur ambulante und stationare Pflege um CHF 105000 (Total CHF 825'000) uber
Budget, jedoch rund CHF 100°000 unter Vorjahr

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe CHF 177°000 Uber Budget — jedoch CHF 377°000 hohere
Ruckerstattungen u. a. aus Sozialversicherungsleistungen

Gewinn aus Wohnungsverausserung => CHF 118’000 | Budgetiert im Jahr 2024 — realisiert 2025

Ertragsuberschuss 2025 CHF 1°489 Mio. | Budget 2025 minus CHF 277‘000




Erlauterungen zur Rechnung

Investitionsrechnung
* Investitionen im allgemeinen Haushalt => 1.4 Mio.
— Gemeindeverwaltung CHF 198°000
— Umbau altes Gemeindehaus in 2 Kindergartenabteilungen CHF 842000
— Gemeindestrassen CHF 331°000
Selbstfinanzierung
» Investitionen Gesamthaushalt vollumfanglich aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert.
Bemerkungen
» Finanzierung Gemeindebibliothek, Dorfgeischt wie auch das Jugendfest durch

Ortsburgergemeinde. Entlastung Haushalt Einwohnergemeinde. 2025 = CHF 126’000

(ohne Jugendfest im 2025)



Finanzkennzahlen
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Finanzkennzahlen

Nettoschuld | Nettoschuld pro Einwohner

0.0

-1.0

2.0

-3.0

4.0

-5.0

6.0

-1.0

-8.0

9.0

—aAr

-1°036

-1’71
R 2020 R 2021 R 2022

— Nettoschuld (-) Nettovermdgen (+) in CHF Mio.

) Ema)

A——— =
' /—1’437 1°466
A

-

R 2023

—— Nettoschuld | (-) Nettovermégen (+) pro Einwohner in CHF

o)

-878

R 2024

R 2025

- -200

L 400

- -600

- -800

- -1'000

- -1200

- -1400

- -1'600

- -1'800


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Nettoschuld reduziert und gleichzeitig mehr Einwohner


Steuern

Entwicklung
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Steuern

Steuerkraft
Vergleich Gemeinde Niederlenz zum kantonalen Mittelwert
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Nettoaufwand nach Abteilungen
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Thema

Dienstbarkeitsvertrag zwischen der
Einwohnergemeinde Niederlenz und der
Kies Lenz AG



Thema a.o. Ortsburgerversammlung 22.12.2025

Zusammenhangend:

Dienstbarkeitsvertrag Parzelle 666




Dienstbarkeitsvertrag Parzelle 1052 und 1055

Abbaugebiet Hardimatte Sud

Grundung AG fur Abbau (H. Keller AG und KLAG)
Abbau mittels Poolinglosung
Abbauentschadigung uber ganzes Gebiet anteilsmassig /
pro m2 an Eigentiimer /
Dienstbarkeit seitens OBG-Parzelle 666 Teilperimeter /
anlasslich a. o. Ortsbiirgerversammlung angenommen. /
Abbaustart ca. 2033/2034 /,/
Abbaudauer ca. 12.5 Jahre /
Eigentiimer Parzellen: Fam. Wyser, Ortsbiirgergemeinde
Niederlenz, Einwohnergemeinde Niederlenz und
Schutzenverein \
Kugelfang wird wahrend Abbau saniert — Kostenteilung:
« Bund 40 %
« Kanton 30 %

° EWG 30 % .\:::."\'?ii;3;‘;:-.\,\ A\ D lu ‘
« Kiesvorkommen ca. 76°000 m3 — Einnahm : LT Y—
Gunsten EWG m




Thema

Verpflichtungskredit

zur Erschliessung "Unterer Steinler" mit
gleichzeitiger Sanierung des Romerwegs,
Thujawegs und Langeichen
uber CHF 1'011'00 inkl. MWST. zuzuglich
Teuerung nach dem Baupreisindex
Nordwestschweiz
sowie dem Landerwerb, sei zuzustimmen.
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Berücksichtigt Bautiefe, Bebaut/Unbebaut, Flächenanteilig
Landerwerb eingerechnet


Kosten

Total Projektkosten CHF 1'011'000.00
Total Strassenprojekt inkl. Landerwerb Thujaweg Ost CHF 824'000.00
Erschliessungsfinanzierung durch Eigentumer CHF 255'200.00
Steuerfinanzierter Restbetrag CHF 568'800.00
Total Abwasserprojekt CHF 187'000.00
Erschliessungsfinanzierung durch Eigentimer CHF 89'000.00
Gebuhrenfinanzierter Restbetrag CHF 98'000.00

()




Beitragsplanperimeter Strassenbau
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Berücksichtigt Bautiefe, Bebaut/Unbebaut, Flächenanteilig
Landerwerb eingerechnet
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Berücksichtigt Bautiefe, Bebaut/Unbebaut, Flächenanteilig
Landerwerb eingerechnet


Landerwerb

<« Thujaweg West

: 10m? Querschnittanpassung ~3.5m
-+ Thujaweg Ost

" 85m2 Strassenausbau auf 4.6m

| « RoOmerweg Erschliessungsstrasse
jﬁ, Landabtausch mit OBG

t »  Total 76m? finanziell entschadigt

. CHF 500/m?
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Landerwerb OBG:
Parz. 1401 verliert 19m2
Parz. 1701 erhält 34m2
Summe Landerwerb OBG 15m2
Erschliessungsplan genehmigt Regierungsrat 29.April 2009


Thema

Uberarbeitung
Kinderbetreuungsreglement



Die Bedeutung der fruhen Kindheit

* eine entscheidende Lebensphase

« Zusammenspiel von Belastung und Ressourcen innerhalb
einer Familie




Einfluss auf Entwicklung

Sprache Sozialverhalten Motorik




Bedeutung des fruhen Spracherwerbs

+ Ein Kind beherrscht die Deutsche Sprache; es ist Teil der

Gesellschaft
+ Ein Kind, das Teil der Gesellschatft ist, verfugt uber Selbst-

bewusstsein
- Ein Kind, das die Deutsche Sprache nicht spricht leidet und fuhlt

sich ausgeschlossen (korperliche und psychische Belastung)

mm==) Gesundheitsforderung und Pravention

()



Chancengleichheit

» Gute Deutschkenntnisse unterstutzen einen gelungenen Start
In den Kindergarten
« Spielen mit anderen Kindern fordert die sozialen Kompetenzen




Situation in Niederlenz

* In Niederlenz hat die Sprachstandsernebung einen Forderbedarf
bei 30 Prozent der Kinder aufgezeigt.

« Spielgruppen bieten fur fremdsprachige Kinder einen ersten
Kontakt mit unserer Kultur. Die Kinder lernen auf spielerische Art
unsere Landessprache. Zudem bieten Spielgruppen ein erstes
soziales Lernfeld.

« Spielgruppen sind bisher im Kinderbetreuungsreglement nicht
erwahnt; das mochten wir andern.

* Der Gemeinderat regelt die Finanzierung der Spielgruppen im
Elternbeitragsreglement.

()



Anpassung im Kinderbetreuungsreglement

Kinderbetreuungsangebot
Die Gemeinde Niederlenz unterstitzt folgende Angebote fur die familien- und schuler-

ganzende Betreuung von Kindern bis zum Abschluss der Primarschule:

e Spielgruppen

e Kindertagesstatten

e modulare Tagesstrukturen

e gebundene Tagesstrukturen (z. B. Tagesschulen)

e Tagesfamilien, sofern sie durch einen offiziellen Regionalverband vermittelt werden

e weitere Angebote mit Bewilligung des Gemeinderates

()



Thema

Revision Bau- und Nutzungsordnung
BNO



Themen

Planungsablauf und Planungsorganisation
Planungshierarchie

Vorstellung der wesentlichen Anderungen zu heute
— Bauzonenplan

— Bau — und Nutzungsordnung

Anderungen nach 6ffentlicher Auflage

— Einwendungen (Einwohnerinnen und Einwohner)

— Larmverordnung (Kanton)

()
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Vorstellung der Planung
Übersicht der wesentlichen Inhalt
Aufzeigen des weiteren Verfahrens
 Information
 Keine Beschlussfassung



Planungsablauf

Startsitzung mit Gemeinderat und Kreisplaner

04.04.2017

Aufbereitung Daten, BNO, Analyse der Grundlagen, Inventare

Marz 2017 - Aug. 2019

Erstellung der Entwurfe BZKLP. BNO und Bericht

April 2018 - Dez. 2021

kantonale Vorpriifung, 1. Fachliche Stellungnahme 28.09.2022

Dez. 2021 — Sept. 2022

Bereinigung der Unterlagen

Okt. 2022 — Mai 2023

Mitwirkungsverfahren (gem. § 3 BauG), Informationsveranstaltung

Juni - August 2023

Behandlung und Bereinigung Mitwirkungen

Sept. - Okt. 2023

2. Kantonale VP und fachliche Stellungnahme, Diskussion der Ergebnisse mit
Gemeinde /kant. Fachstellen

Nov. 2023 — Dez. 2024

Verabschiedung Gemeinderat z. Hd. der 3. abschl. Vorprufung Jan. 2025
Abschliessende Prufung durch den Kanton Feb. — Dez. 2025
Kant. def. abschliessende Vorpriufung (8. Dezember 2025) 8. Dez. 2025

Offentliche Auflage (gem. § 24 BauG), 30 Tage,
offentliche Informationsveranstaltung am 19. Jan. 2026

9. Jan. - 9. Feb. 2026

Einwendungsbehandlung / -verhandlungen und -entscheide durch den

Genehmigungsverfahren (Regierungsrat)

Marz-Mai 2026

Anschliessend
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Ablauf, was ist gelaufen: Start mit Analyse REL bis 2017 – 2018, Entwürfe bis 2021, Mitwirkungsverfahren Juni/Aug 2023 
dann Verfahren beim Kanton 2021 – 2025 !!  10 Mt. 1. kant. VP, Bereinigung, 2. kant. VP 1 Jahr, Absch. Kant. VP 11 Mte.
Wo stehen wir heute  öffentliche Auflage
Wie geht es dann weiter  kommen wir am Schluss nochmals darauf zurück


Organisation

Planungskommission

Vertreter aus der

Gemeinderat

Daniel Herzog ab 1.1.2026 Gl-ehrgelhnde
(Anton Grob) bkt
Roland Suter Willi Rusterholz

Rita Wuest

Planer
Matthias Raber (Flury AG)

()
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Vorstellung der Planungskommission


Planungshierarchie

(IW
‘ » Bundesgesetzgebung
« Kant. Gesetzgebung
* Verordnungen
* Richtplanung
* Nutzungsplanung
* Kulturlandplanung

AR
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Vorstellung der Planungshierarchie im Ganzen
Nutzungsplanung auf Stufe Gemeinde



Ergebnisdokumente

* Rechtskraftige Bestandteile (Grundeigentimerverbindlich)
— Bauzonen- und Kulturlandplan
— Bau- und Nutzungsordnung

* Weitere Bestandteile (Orientierungsinhalt)
—Planungsbericht gem. Art. 47 RPV
—Erganzende Unterlagen, Inventare, Ortsbauliche Analyse
—BeschlUsse zustandiger Instanzen (kant. VP Bericht)

« Weitere erganzende Bestandteile (bereits 2018 erarbeitet)
—Raumliches Entwicklungsleitbild (REL)

()
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Vorstellung Ergebnisdokumente



Raumliches Entwicklungsleitbild (REL) 2018

A Offentliche Einrichtungen
A Einkaufsméglichkeiten, Restaurants

Medizinische Versorgungseinrichtungen
2000

==== Grinachse Aabach

3—:—3{ Grlinachse Bahntrassee

%25 Siedlungsrand

®0ee Hangkante Béschung

A AAA

7+~ Autobahn: Larmquelle

IYYYYVY

#++++ Kantonsstrasse: Trennwirkung und Larmquelle
-1 Einzugsgebiet dffentlicher Verkehr

Schllsselgebiet Gartenbauschule
Schllisselgebiet Zwischen den Zentren
Schllsselgebiet Hammer
Handlungsgebiet Dorfkern
Handlungsgebiet Wohnen
Handlungsgebiet Arbeiten

Offentliche Einrichtungen
Erhaltungsgebiet Wohnen
Erhaltungsgebiet Mischnutzung
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Grundlage für Umsetzung der Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland
Als Schwerpunktgebiete wurden folgende Quartiere definiert:
Schlüsselgebiet Gartenbauschule – Umstrukturierung
Schlüsselgebiet Zwischen den Zentren – Umstrukturierung, Neuentwicklung
Schlüsselgebiet Hammer – Umstrukturierung, Neuentwicklung
Handlungsgebiet Dorfkern – Pflege, Weiterentwicklung
Handlungsgebiete Wohnen (Staufbergstrasse / Stationsweg, Alte Lenzburgerstrasse) – Weiterentwicklung, Erneuerung
Handlungsgebiete Arbeiten (Hetex / Fabrikmatte / Lenzburgerstrasse Ost, Länzertfeld) – Weiterentwicklung

Die Entwicklungsziele der Schwerpunktgebiete sind in den Quartiersblättern detailliert beschrieben.
Erhaltungsgebiete Wohnen
Unterer Steinler (Alte Wildeggerstrasse / Thujaweg)
Bölli Süd (Föhrenweg)
Schürz (Wiesenweg / Kornweg)


Kantonale Grundlagen

Kantonaler Richtplan Kantonales Raumordnungskonzep
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Kant. Richtplan, kant. Raumordnungskonzept 
Niederlenz ist im urbanen Entwicklungsraum
Die Gebiete Lenzhardfeld und Hammer sind zudem im wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (SWP) von kant. Bedeutung festgelegt.
Ortsbild ISOS zu beachten
Kantonale Grundlagen (Pflichtenheft mit Vorgaben, die zur prüfen und umzusetzen sind)


Revision Nutzungsplanung

Sondernutzungsplanpflicht
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Zonenzuordnung, Entwicklungsgebiet Ortskern Ost,
Entwicklungsschwerpunkte

BAUZONENPL



Entwicklungsgebiet ,Ortskern Ost”

WA bzw. W2 in Dorfkernzone und .

 Umzonung im Bereich der Abzweigung Schurz von @!&1 -

« /weite Bautiefe von W2 in W3 .‘ ‘o2 Q

« Aufhebung Gestaltungsplanpflicht Rossligasse
 Umzonung in W3 - fordern Wohnen

« Masterplan Kernzone Ost

« Entwicklungsziele im REL

« Festlegung von Zielvorgaben fur
Entwicklungsgebiet ,Ortskern Ost" in § 4 BNO

« Fokus auf Ortsbild und charakteristischen

Strassenraum

« Erhaltungsziele gemass ISOS WD DN

« Direkterschliessungen minimieren \ i o
— zusammenfassen und bundeln \ :/ —\

/\rﬁ Entwicklungsgebiet Ortskern Ost
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Der Masterplan Kernzone Ost  enthält auch Grundsätze für die Erschliessung und legt auf der Grundlage
der aktuellen Zufahrts- und Parkierungssituation Erschliessungseinheiten und Parkierungseinheiten
MIV fest.

Das zentral gelegene und gut erschlossene Gebiet „Ortskern Ost“ steht durch die für das
Ortsbild relevanten Bauten und den charakteristischen Strassenraum im Fokus der kommunalen
Entwicklung

Um Bautätigkeiten von privaten Grundeigentümern zu fördern und den damit verbundenen
Aufwand zu minimieren, verzichtet der Gemeinderat auf die Festlegung einer generellen
Gestaltungsplanpflicht für das Gebiet. 
Zur grundeigentümerverbindlichen Verankerung
des Masterplanes wurden im Gegenzug spezifische Vorgaben für das Gebiet „Ortskern
Ost“ in der BNO aufgenommen, welche auf die Zielsetzungen des REL aufbauen.

Die Zahl der Direktanschlüsse an die Kantonsstrasse ist durch die rückwärtige Erschliessung
von Parzellengruppen sowie die Zusammenfassung und Bündelung der Grundstückserschliessungen
zu minimieren.


Umzonungen Bereich Gartenbauschule

uer Bauzonenpla
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Neu Gestaltungsplanpflicht (§ 6 BNO)
OeBA zu W3, WA zu Dorfkernzone, W2 zu W3

()
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Umstrukturierung gemäss REL als Schlüsselgebiet, neu qualitativ hochwertige Wohnnutzung
Umzonung von OeBA in W3 -> Mehrwertabgabepflicht
Umzonung von WG Zone in Dorfzone
 Neu Gestaltungsplanpflicht (Zielsetzungen GP  in § 6 BNO)
Schulraumplanung Aufstockungen (schwarze Schraffur) 
Im Zusammenhang mit der neuen Heilpädagogische Schule


Hetex-Areal Umzonung
von Zone Al in Zentrumszone

« Zentrumszone (§ 12 BNO)

o Verkaufsnutzungen max. 5‘000m?

o Im 1. Vollgeschoss sind publikumsorientierte
Nutzungen zu bevorzugen

o Dialogverfahren (bspw. Testplanung) als
Grundlage fur Gestaltungsplan

o Minimale Anteile fur Gewerbe und Wohnen mind.
40%

o Richtwerte fur Gesamthéhen 18 m und
Ausnutzung AZ 1. 5, Min. AZ 0.8

» Gestaltungsplanpflicht (§ 5 und § 7 Abs. 1 BNO)
o situationsgerechter Larmschutz
o Bebauungs- und Umgebungskonzept

Zentrumszone

I "1 Qualifiziertes Dialogverfahren

: Gestaltungsplanpflicht

()
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Um die Weiterentwicklung zu ermöglichen bzw. zu fördern, wurde das Gebiet „Hetex-
Areal“ im Rahmen der vorliegenden Revision von Arbeitszone I in Zentrumszone umgezont
(vgl. Kapitel 4.2.1.5). Aufgrund des erheblichen Entwicklungspotentials wurde das
Gebiet mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt.

Ein qualifiziertes Dialogverfahren (z.B. Testplanung) ist erforderlich, dass die Grundlage
für den anschliessenden Gestaltungsplan bildet. Da das Schlüssel- und Handlungsgebiet
Arbeit auf der Entwicklungsachse der Gemeinde liegt, ist es im Zusammenhang mit den
angrenzenden produktiven Gebieten zu bewerten. Die Rolle des Gebiets "Hetex-Areal" im
Verhältnis zu "Hammer" und "Fabrikmatten“ ist im Rahmen eines qualifizierten Dialogverfahrens
Zu bestimmen.

Verkaufsnutzungen max. 5‘000m2
Im 1. Vollgeschoss sind publikumsorientierte Nutzungen zu bevorzugen
Dialogverfahren (bspw. Testplanung) als Grundlage für Gestaltungsplan
Minimale Anteile für Gewerbe und Wohnen mind. 40%
Richtwerte für Gesamthöhen 18 m und Ausnützung AZ 1. 5, Min. AZ 0.8 



A3

Umzonungen von Wohn- und Arbeitszone WA zu

Neuer Bauzonenplan

Bestehender Bauzonenplan

Lenzburgerstrasse Ostseite
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Entlang Ostseite der Lenzburgerstrasse Aufzonung von WA2 zu WA3 zur Förderung der Weiterentwicklung des Gebiets



Umzonung Arbeitszone Al in All

Neuer Bauzonenplan

Bestehender Bauzonenplan

Gebiet Fabrikmatten und Parz. Nr. 725
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Präsentationsnotizen
Damit die ES IV weiterhin zulässig ist wird Arbeitszone AI in AII umgezont
Die Parzelle
 725 östlich der Kantonsstrasse wird aufgrund der Autobahn und der damit verbundenen Lärmvorbelastung des angrenzenden Wohgebiets (ES III) in der AII belassen. Dadurch gilt weiterhin ES IV

Höhenentwicklung gegen Autobahn möglich  Testplanung Hochhauskonzept
Richtwerte für Fassaden- und Gesamthöhen 14 m  bzw. 15 m 

Verkaufsnutzungen in BNO geregelt.



Umzonung W2 zu WAS3 und Arbeitszone All zu Al

Bestehender Bauzonenplan Neuer Bauzonenplan

Gebiet Staufbergstrasse / Schlossweg W2 zu WA3
Teilgebiet fiir Testplanung
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Zum Schutz / Puffer des des angrenzenden Wohngebietes (ES II) wird der nördliche Teil von AII in AI umgezont
Auch hier ist ein Dialogverfahren (bspw. Testplanung) erfordert

Zudem ist das Augenmerk auf die Lärmsituation zu legen. Hierfür ist das Gebiet im Süden
mit einer dichten Randbebauung gegenüber der Autobahn zu fassen. Die maximalen Gesamthöhen
innerhalb eines Bereiches von 65,00 m Tiefe ab der Achse der Autobahn A1
sind im Rahmen eines qualifizierten Dialogverfahrens (Testplanung) und in den daraus
resultierenden Gestaltungsplänen zu prüfen. 
Der Schutz der angrenzenden Wohnzone und Wohn- und Arbeitszone ist durch eine Höhenstaffelung der Bauten sicherzustellen.
Die Erschliessung des Areals Hammer und der angrenzenden Lenzburger Bauzone für
den motorisierten und nicht motorisierten Verkehr ist im Rahmen eines gemeindeübergreifenden
Erschliessungskonzeptes zu regeln. Die Erschliessung für den motorisierten
Individualverkehr hat von Westen über die Ringstrasse Nord / Staufbergstrasse oder von
Süden über die Ringstrasse Nord / Hammermattenstrasse zu erfolgen.

Höhenentwicklung gegen Autobahn möglich  Testplanung / Hochhauskonzept
Richtwerte für Fassaden- und Gesamthöhen 16 m  bzw. 17 m 

Zulässige Verkaufsnutzungen in BNO geregelt.


Umzonungen W2 zu W3 bzw. W4

Bestehender Bauzonenplan Neuer Bauzonenplan

Umzonungen von W2 in W3 bzw. W4

)
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Umzonung von W2 in W3 bzw. W4  in den Gebieten entlang Staufbergstrasse aufgrund des guten Innenentwicklungspotentials durch die gute Lage, die gute Erschliessung und das Alter sowie durch die Bebauungsstruktur,
Aufzonung gemäss Entwicklungsziele REL


Umzonungen Dorfkernzone zu W3
Standortwechsel der Pferdeklinik

Bestehender Bauzonenplan Neuer Bauzonenplan
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Umzonung in W3 Dorfrain / Neugrabenweg
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Da das Gebiet nach dem Standortwechsel der Pferdeklinik vorrangig der Wohnnutzung dient wurde die Dorfkernzone der angrenzenden W3 zugeteilt.


Umzonung E2 zu W2b / Arbeitszone Al zu All

Bestehender Bauzonenplan Neuer Bauzonenplan
uneres u_prsxmw i If’;, .‘"" : 108
s .r";:;"‘f AL — ___———-'—"';j"

Umzonung von E2 in W2b im Gebiet Bolli/ Oberes Lanzertfeld

Aufhebling Gestaltung- und Sondernutzungsplanpflicht


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Damit die ES IV weiterhin zulässig ist wird der südliche Teil von Arbeitszone AI in AII umgezont

Zulässige Verkaufsnutzungen in BNO geregelt, Fabrikläden


Auszonung OeBa in Naturschutzzone

Bestehender Bauzonenplan Neuer Bauzonenplan

Rotbleichi, reformierte Kirche


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Das Teilstück rund um das kleine Waldstück wurde von der OeBa in eine Naturschutzzone umgezont und somit aus der Bauzone ausgezont.


Auszonung Grunzone Wilagerte in Naturschutzzone

Neuer Bauzonenplan

Bestehender Bauzonenplan

Neumattenweg / Chénelmatt

Ausschnitt Teildnderung (gen. 12.06.2013)


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
 Damit keine Insel entsteht und eine sinnvolle Abgrenzung der Bauzone erreicht wird, wurde die Fläche zwischen dem Wald und der Parzelle 1067 ausgezont und der Naturschutzzone zugewiesen.
Mit der Aufnahme der Flächen als Naturschutzzone können die Anliegen des Naturschutzes unter Anderem entlang der Bahntrasse besser berücksichtigt werden.


Ausscheidung Gewasserraum gem. kantonaler Vorgabe

* Gesetzliche Grundlage * Breite:
Gewésserschutzgesetz (Art 363 — Aabach beinahe durchgehend 32.00m
— Drei Kanale auf Ausscheidung verzichtet
Gsch(G),
GeWéSSGFSChUtZVGFOFdnung (Al’t o Prinzipschema Gewasserraum
41a-c GschV) und Baugesetz (§
127 BauG)

- Umsetzung ist Pflicht

Gewasserraum

Rand der Gerinnesohle =
Uferlinie resp. Vegetationsgrenze

Uferstreifen  Gerinneschle Uferstreifen

()



Pendenzen aus der Revision

2

REWE e
allfallige Einzonung allfallige Umzonung OeBA
im Bereich des Kieswerkes im Bereich Gartenbauschule

)



|SEMEINDE NIEDERLENZ KANTON AARGAU

@

Bau- und Nutzungsordnung

gemass § 15 BauG

Gemeindeversammliung

Vorpriifungsbericht vom: 08. Dezember 2025
Mitwirkungsbericht vom 27. November 2023
Offentlich aufgelegt vom 08. Januar 2026 bis 09. Februar 2026

Beschlossen von der Gemeindeversammlung am: .....................

Interkantonale Vereinbarung tUber die Harmonisierung der Baubegriffe

ANDERUNGEN DER
BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG



Wesentliche Anpassungen BNO

Gestaltungsbeirat zur Beurteilung von Gestaltungsfragen

— ArealUberbauungen, Sondernutzungsplane, Bauvorhaben mit
wesentlichen Auswirkungen auf Ortsbild

Zielvorgaben fur Entwicklungsgebiet ,,Ortskern Ost*

Zielvorgaben Sondernutzungsplangebiete

Nutzungsbonus in W2A und W2B wenn zusatzliche und

unabhangige Wohneinheiten geschaffen (- 2000m2)

Moderate Erhohung der AZ

Festlegung der max. zulassigen Vollgeschosse

Umsetzung IVHB, Anpassung Begriffe und Messweisen

Mobilitatskonzepte / autoarmes Wohnen

()



Harmonisierung IVHB-Begriffe

=  Untergeschoss nicht grosser als 0.8§m x
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Wesentliche Anpassungen BNO

Regelung zulassiger Verkaufsnutzungen .

Lenzhardfeld

 max. 200m2 pro Betrieb
Hammer

 Max. 200m2 pro Betrieb

 Max. 1000m2 Gesamtgebiet
Wohn-Arbeitszone

 max. 300m2 pro Betrieb
Arbeitszone und Dorfkernzone

 Max. 500m2 pro Betrieb
Stampfimatte

 Max. 1000m2 pro Betrieb (Lidl)
Parz. 1781 (Volvo)

» Aussenflachen bis 1000m2
Zentrumszone (Hetex)


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
mittlerem und hohem Verkehrsaufkommen  Regelungen der zulässigen Verkaufsnutzungen wurden vorgenommen.

In der Gemeinde Niederlenz sind Verkaufsnutzungen in den Arbeits-, Wohn- und Arbeitszonen,
in der Zentrumszone und in der Dorfkernzone zulässig. Dies liegen meist entlang
der Kantonsstrasse. 
Da der Verkehrsstrom zu den Gebieten mit Verkaufsnutzungen in der
Gemeinde Niederlenz grösstenteils über das Strassennetz - und weniger über das Schienennetz
(Bahnhöfe Lenzburg und Wildegg) - erfolgt und die Entwicklung von Gebieten wie
Hetex Areal und Hammer noch aussteht, wurden die maximal zulässigen Verkaufsnutzungen
in jedem Gebiet entsprechend analysiert, um eine bessere Entwicklung des Siedlungsgebietes
in Abstimmung mit der Kapazität des Verkehrsnetzes zu gewährleisten.


Wesentliche Anpassungen BNO

Mehrwertabgabe

Gemass § 28a Baugesetz, in Kraft getreten am 1.5.2017 und
der zugehorigen Mehrwertabgabeverordnung sind
Grundstucksbesitzer verpflichtet, eine Mehrwertabgabe zu
entrichten, wenn ein Grundstuck eingezont wird oder wenn
das Grundstuck vor der Umzonung in einer Zone liegt, in der
das Bauen verboten ist oder nur fur offentliche Zwecke
zugelassen ist (beispielsweise Grun- oder Freihaltezonen,
Zonen fur offentliche Bauten und Anlagen, OeBA-Zone. Ein
Abgabe von 30% des Mehrwertes fallt an, wenn die Flache
mehr als 80 m2 betragt oder die Mehrwertabgabe uber CHF

5000.00 liegt.



Anpassungen aufgrund Einwendungsverhandlungen

Umformulierungen § 13 BNO Wohnzonen

Abs. 3

* Neu:

— In der Wohnzone W3 sind Bauten mit mindestens 2 Vollgeschossen zu erstellen. Der
Neubau von freistehenden Einfamilienh&usern ist in der Regel nicht zulassig. Der
Gemeinderat kann in begrindeten Fallen (kleine Parzellengrésse, unglinstige
Parzellenform, Restflachen, udgl.) freistehende Einfamilienhauser
bewilligen. Sanierungen, Um-, Aus- und Erweiterungsbauten sowie Klein- und
Anbauten von bestehenden Einfamilienhausern sind zuléssig. In beiden Féllen sind
die Nutzungsvorschriften der Wohnzone W2B anzuwenden.

» Urspringlich:
— In der Wohnzone W3 sind Bauten mit mindestens 2 Vollgeschossen zu
erstellen. Freistehende Einfamilienhduser sind nicht zulassig.

()



Anpassungen aufgrund Einwendungsverhandlungen
Umformulierungen § 42 BNO Gestaltung und Anordnung

Abs. 5

* Neu:
— gestrichen

» Urspringlich:

— Zufahrten diirfen auf einer Ldnge von 5.00 m, gemessen ab Strassen- bzw.
Gehweggrenzen, héchstens eine Neigung von 5% aufweisen.

()



Anpassungen aufgrund Einwendungsverhandlungen

Umformulierungen § 56 BNO Gestaltung des Strassenraume

Abs. 1

* Neu:

— Durch die gute Gestaltung der strassenbegleitenden Bebauung geméss § 15 BauV
und Begriinung der Strassenrdume mit vorwiegend einheimischen,
standortgerechten Pflanzen und Bdumen wird eine gute Durchgriinung und
Gestaltung des Siedlungsgebietes angestrebt.

» Urspringlich:
— Durch die gute Gestaltung der strassenbegleitenden Bebauung und Begriinung der
Strassenrdume mit vorwiegend einheimischen, standortgerechten Pflanzen und
Baumen gemaéss § 15 BauV wird eine gute Durchgrinung und Gestaltung des

Siedlungsgebietes angestrebt.



Anpassungen aufgrund Einwendungsverhandlungen

Umformulierungen § 56 BNO Gestaltung des Strassenraumes

Ab?\i 2
« Neu:

— Entlang von Strassen ist auf eine gute Gestaltung der strassenbegleitenden
Bebauung zu achten. Alle nicht der vorgeschriebenen Erschliessung fiir Personen
und Fahrzeuge dienenden Flachen zwischen Strassenrand und Fassadenflucht
sind als Griinraum mit Griinflachen, Strduchern oder Baumen zu gestalten. Die der
Erschliessung dienenden Flachen sind nach Mdglichkeit auf dem eigenen
Grundstlick oberflachlich versickern zu lassen (bspw. mit sickerfahigen
Oberflachen, lber die Schulter bzw. tber eine humusierte Mulde).

» Urspringlich:
— Entlang von Strassen ist auf eine gute Gestaltung der strassenbegleitenden
Bebauung zu achten. Weiter ist die Halfte der Parzellenflachen zwischen
Strassenrand und Fassadenflucht als Griinraum mit Griinflachen, Strduchern oder

Baumen zu gestalten. Zugangs-, Zufahrts- und Abstellflachen sowie Parkfelder
kbnnen nicht angerechnet werden.

()



Anpassungen aufgrund Einwendungsverhandlungen

Parz. 2107 in Wohnzone belassen Aufhebung des Schutzes
(keine Umzonung in Grunzone) Kastanienbaums (Objekt [12)




Anpassungen Hinweis Kanton

§ 16 Gebiet Fabrikmatten Abs. 3

Die Ausnutzung, die Fassaden- und Gesamthohen far\Aohnbauten-und
fur die gewerblich genutzten Bauten werden gestutzt auf das
Dialogverfahren im Gestaltungsplan festgelegt. Dabei betragen die max.
Fassadenhohe 14 m (Richtmass) und die max. Gesamthohe 15 m
(Richtmass). Hohere Bauten sind bei sehr guter Einordnung, an
ortsbaulich begrindeten Stellen, gestutzt auf ei-nem entsprechenden
Konzept, dass die Vertraglichkeit nachweist moglich (bspw.
Hochhauskonzept oder kleinraumigeren Studien).

()



Neue Larmvorgaben aufgrund
Anderung USG /LSV

« Bundesrat hat per 1. April 2026 eine Anderung
des Umweltschutzgesetzes (USG) und der
Larmschutz-Verordnung (LSV) in Kraft gesetzt

- Umsetzung bei Anderungen von Bauzonen, die
die Schaffung von zusatzlichem Wohnraum zur
Folge haben

* Folgende Massnahmen wurden vom Kanton
erlassen




Immissionsgrenzwerte

Immissionsgrenzwert

Lrin dB(A)
Tag Nacht Nacht
50 40 60
55 45 65
60 50 65
65 55 70




Larmvorschriften GP Gartenbauschule §6 und Hetex §7

* Durch bauliche oder gestalterische Massnahmen ist
sicherzustellen, dass bei samtlichen Fenstern von
larmempfindlichen Wohnraumen gegenuber der
Kantonsstrasse K248 eine Gesamtdampfung von
mindestens 13 dB(A) erreicht wird.

« Beilarmgerechter Grundrissgestaltung und Erfullung der
Anforderungen nach Art. 24 Abs. 3 USG konnen fur
einzelne Raume Ausnahmen von der geforderten
Dampfung gewahrt werden.

« Damit Ausnahmen gemass lit. f gewahrt werden konnen,

ist ein larmabgewandter Freiraum in der Grosse von 8 m2
(Richtwert) pro betroffene Bewohner bzw. Bewohnerin zu

erstellen



Larmvorschriften W3

§ 13 BNO /Hammerweg, Blumenweg

« 4In dem im Bauzonen- und Kulturlandplan bezeichneten Gebieten
Ist durch bauliche oder gestalterische Massnahmen
sicherzustellen, dass bei samtlichen Fenstern von
larmempfindlichen Wohnraumen gegenuber der Autobahn eine
Gesamtdampfung von mindestens 37.5 dB(A) erreicht wird.

> Bei larmgerechter Grundrissgestaltung und Erfullung der

Anforderungen nach Art. 24 Abs. 3 USG konnen fur einzelne
Raume Ausnahmen von der geforderten Dampfung gewahrt

werden.



Larmvorschriften WAS3
§ 14 BNO /Lenzburgerstrasse und Staufbergstrasse/Ham

« 4In den im Bauzonen- und Kulturlandplan bezeichneten Gebieten
Ist durch bauliche oder gestalterische Massnahmen sicherzustellen,
dass bei samtlichen Fenstern von larmempfindlichen Wohnraumen
gegenuber der Kantonsstrasse K248 eine Gesamtdampfung von
mindestens 13 dB (Lenzburgerstrasse) bzw. gegenuber der
Autobahn eine Gesamtdampfung von mindestens 35.8 dBA

(Lenzburgerstrasse) resp. 32.5 dBA (Staufbergstrasse/Hammerweq)
erreicht wird;

« 5 Bei larmgerechter Grundrissgestaltung und Erfullung der
Anforderungen nach Art. 24 Abs. 3 USG konnen fur einzelne
Raume Ausnahmen von der geforderten Dampfung gewahrt

werden. /\m_\



Art. 24 USG Abs. 3

« 1 Bauzonen fir Wohngebaude oder andere Gebaude, die dem langeren Aufenthalt von Personefrdiefiem,
nur ausgeschieden werden, wenn die Planungswerte eingehalten werden konnen.

«  2|n Bauzonen dirfen Anderungen von Nutzungsplanen, mit denen zusatzlicher Wohnraum geschaffen werden
soll, nur beschlossen werden, wenn die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden konnen.

e 3n Abweichung der Absatze 1 und 2 konnen Bauzonen ausgeschieden oder
Anderungen von Nutzungsplanen in Bauzonen beschlossen werden, wenn:

a. daran ein Uberwiegendes Interesse zur Siedlungsentwicklung nach innen
besteht;

b. innerhalb der Bauzone oder in deren Nahe ein der Dichte und Nutzungsart
der Zone entsprechender und fur die betroffene Bevolkerung zuganglicher
Freiraum vorhanden ist, welcher der Erholung dient; und

c. Massnahmen, insbesondere bei Strassenverkehrsanlagen sowie bei
Gebauden und deren Umfeld, festgelegt werden, die in akustischer Hinsicht
zu einer angemessenen \WWohnqualitat beitragen.

()



Thema

Parkierungsreglement — Erganzung
Anhang



Ersatzabgaben fur Parkplatze

« Bezug: § 43 BNO

« Abgabepflicht bei Nichterflllung der nach § 55 BauG definiert Erstellungspflicht

* Ausnahmen:
genehmigtes Mobilitatskonzept weist Bedarfsreduktion nach (§ 45 BNO)

« Verwendung: Parkraumfonds zweckgebunden

()



Thema

Verpflichtungskredit

Strassenbeleuchtung Radwanderweg uber
CHF 103'836.85 inkl. MWST. zuzuglich
Teuerung nach dem Baupreisindex
Nordwestschweiz


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Link Projekt w55plus


Projektubersicht

Teilrealisierung bei Bau Radwanderweg (Dorfrain — Brunnrain)

Vorinstallation Brunnrain — Hammerweg

Durchgehende Beleuchtung bis Gemeindegrenze
mit bedarfsgerechter Steuerung

— Ab 6:00 bis 20:00 Uhr: Dammerung ausserhalb Nachtzeit
Grundbeleuchtung (Bewegungserkennung heller)

— Ab 20:00 bis vor 6:00 Uhr: Nachtzeit
ausgeschaltet (Bewegungserkennung heller)




Kosten

Total Projektkosten

Tiefbau- und Anpassungsarbeiten
Elektrische Installation / Verkabelung
Beleuchtungskorper und Montage
Projektierung / Bauleitung

Reserve / Unvorhergesehenes

CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

103°836.85

43'"770.90
18'356.40
27'164.00
1'765.00
5'000.00
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